
 ANLAGE  
Gemeinde Eitorf 
DER BÜRGERMEISTER zu TO.-Pkt.  
 

Eitorf, den 31.10.2006 
interne Nummer XII/0287/V 

 
 
Amt 60 - Amt für Bauen, Umwelt und Touristik 

Sachbearbeiter/-in: Jakob Brücken  
 
 
 
 
  i.V. 
Bürgermeister  Erster Beigeordneter 
 

VORLAGE 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge 
 
Umweltausschuss 14.11.2006 
Ausschuss für Planung und Verkehr 27.11.2006 

 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
Neue Landschaftsschutzverordnung 
hier: Rechtskraft der Verordnung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umweltausschuss/Ausschuss für Planung und Verkehr nimmt Kenntnis. 
 
 
Begründung: 
 
Im Amtsblatt Nr. 37 vom 11.09.2006 auf Seite 308 ist der Text der Landschaftsschutzverordnung vom 
31.08.2006 veröffentlicht worden. Die dazugehörigen Karten sind im Internet bei der Bezirksregierung 
Köln, Dezernat 51 abrufbar. 
 
Zuletzt hatte sich der APV in seiner Sitzung am 21.08.2006 nach der Offenlegung der neuen Land-
schaftsschutzverordnung mit der Angelegenheit befasst und entsprechende Anregungen beschlossen, 
die im Rat am 11.09.2006 bestätigt wurden. Diese Anregungen wurden am 22.08.2006 der Bezirksre-
gierung übermittelt, nachdem sie bereits vorher wegen der Fristwahrung (die Offenlegung endete am 
31.07.1006) vorgebracht wurden. 
Über das Ergebnis der Abwägung seitens der Bezirksregierung liegt der Gemeinde bisher keine Mit-
teilung vor. 
 
Im Ergebnis ist jedoch aufgrund der nunmehr veröffentlichten Verordnung festzuhalten, wie über die 
Anregungen entschieden wurde. 
Abgestellt ist hierbei auf die Beschlüsse aus der 10. Sitzung des APV vom 21.08.2006, Beschluss-Nr. 
XII/10/124-125. 
 
Für folgende Bereiche wurde den Anregungen nicht stattgegeben: 
 
1. Bereich Mertener Höhe 
  



2. Bereich Nannenhohn 
  
3. Bereich Oberottersbach / Mittelottersbach 
  
6. Bereich Niederottersbach, Kehlenbach und Köttingen 
  
7. Bereich Halft 
 . 
8. Bereich Bourauel 
  
9. Bereich Merten 
  
10. Bereich Schützenau 
  
11. Bereich Bach 
 
12. Bereich Wassack / Irlenborn 
 
15. Bereich Keuenhof 
 
16.Bereich Mühleip 
 
17.Bereich Büsch 
 
18.Bereich Gewerbegebiet Eitorf-Ost / Ortslage Bitze 
 
 
Für die Bereiche 
 
Nr. 13  Käsberg 
Nr. 19. südöstlich der Ortslage Mühleip 
 
wurde den Anregungen entsprochen.  
Die entsprechenden Bereiche wurde aus dem Landschaftsschutz herausgenommen. 
 
 
 


